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916   Gerüste, Behelfsbrücken (RLK zu LB 116) 
---------------------------------------------------- 

916 4  Behelfsbrücken (RLK zu AB 116 4) 
--------------------------------------------- 

916 411 Psch Unterbau f.Behelfsbrücke herstell. 916 411 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

  / Unterbau für Behelfsbrücke einschließlich der erforder- 
   lichen Gründung nach statischen, konstruktiven, ver- 
   kehrstechnischen und umweltschutztechnischen Erforder- 
   nissen herstellen. Abmessung der Brücke und sonstige 
   Anforderungen nach Unterlagen des AG. 

 1.0 
 1.1  Für Überbau aus Festbrückengerät Übb.Festbr.ger. 

 2.1  Brücke für Fußgänger Für Fußgänger 
 2.2  Brücke für Fußgänger und Radfahrer F.Fußg./Radfahr. 
 2.3  Brücke für Baustellenverkehr Für Baust.-Verk. 
 2.4  Brücke für öffentlichen Verkehr F.öffent.Verkehr 

 3.1  über Baugrube. Über Baugrube 
 3.2  über Straße. Über Straße 
 3.3  über Bahnanlage. Über Bahnanlage 
 3.4  über Gewässer. Über Gewässer 
 3.5  über Verkehrsweg Über Verkehrsweg 
 3.9  über ... ... Freitext ... 

 4.0 
 4.1  Verkehr unter der Brücke aufrechterhalten Verkehr u.Brücke 

 5.0 
 5.1  Erforderliche Einrichtungen für Verkehrssicherung  ein- Verkehrsicherung 
   bauen, vorhalten, unterhalten und betreiben. 
 5.2 / Einrichtungen für Verkehrssicherung nach Unterlagen Verkehrss.des AG 
   des AG einbauen, vorhalten, unterhalten und betreiben. 
 5.3 / Einrichtungen für Verkehrssicherung sowie für Anprall- Anprallsch.d. AG 
   schutz nach Unterlagen des AG einbauen, vorhalten, un- 
   terhalten und betreiben. 

 6.0 
 6.1  Unterbau aus Beton und Stahlbeton, Bet.u.Stahlbet. 
 6.2  Unterbau aus Betonfertigteilen, Fertigteile 
 6.3  Unterbau aus Material nach Wahl des AN Mat.n.Wahl AN 
 6.9  Unterbau ... ... Freitext ... 

 7.1  Unterbau während der Bauzeit vorhalten und unterhalten. Unterb.vorh. 
 7.2  Unterbau während der Bauzeit vorhalten und unterhalten. U.vorh./übg. 
   Unterbau geht nach Ablauf der Bauzeit in Eigentum des 
   AG über. 
 7.3  Unterbau geht in Eigentum des AG über. Eigentum des AG 
   *** FT 7.2 und 7.3 mit FT 8.0 
 8.0 
 8.1  Unterbau beseitigen, Gründung belassen. Grdg. belassen 
 8.2  Unterbau und Gründung bis 0,5 m unter OF künftigen Grdg.beseit.0,5 m 
   Geländes bzw. Gewässersohle beseitigen. 
 8.3  Unterbau und Gründung bis 1 m unter OF künftigen Grdg.beseit.1 m 
   Geländes, Verkehrsfläche bzw. Gewässersohle besei- 
   tigen. 
 8.4  Unterbau und Gründung bis 1,5 m unter OF künftigen Grdg.beseit.1,5 m 
   Geländes, Verkehrsfläche bzw. Gewässersohle beseitigen. 
 8.5  Unterbau und Gründung beseitigen. Grdg.beseitigen 


